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Bebauungsplan Nr. 6 und 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Bälau 
hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Mit Schreiben vom 14.05.2025 übersandten Sie mir den Entwurf zu dem o.a. Bauleitplan mit 
der Bitte um Stellungnahme. 
 

Fachdienst: 
Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur 

Ansprechpartner:  

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 

Zimmer: 226 

Telefon: 04541 888-434 

E-Mail:  

Mein Zeichen: 31.26.1-0054.6 

Datum: 27.06.2025 
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Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 
 

Fachdienst Wasserwirtschaft  

 
Am nördlichen Rand des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 sowie der 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bälau verläuft das Gewässer 2.1 des 
Gewässerunterhaltungsverbandes Priesterbach.  
Sollte das Gewässer durch neue Leitungsverlegungen oder Zuwegungen gekreuzt werden 
ist bei mir als zuständiger unterer Wasserbehörde ein Antrag auf Genehmigung gemäß § 23 
Landeswassergesetz zu stellen. 
 
 

 
 

Höhere Verwaltungsbehörde  

Gemäß Punkt 4.3.1 Verfahrenserlass zur Bauleitplanung musste: 
Der Teil B –  Text –  des neuen Planes eine Regelung zur Aufhebung des alten Planes enthalten (z.B.: 

“ Der Bebauungsplan Nummer ... (einschließlich seiner 1., 2., 3. ... Änderung) für das Gebiet ... wird 

gleichzeitig aufgehoben.” ) 
Im neuen B-Plan ist zwar in der Begründung eine Regelung zu finden, dass mit der 
Aufstellung des B-Plans Nr. 6 der B-Plan Nr. 2 teilweise aufgehoben wird, aber nicht in den 
textlichen Festsetzungen selbst. Ich bitte dies, trotz Außerkrafttretens des 
Verfahrenserlasses, entsprechend zur Rechtssicherheit nachzubessern. 

Fachdienst Naturschutz  

 
Wie in Kapitel 1 richtig ausgeführt, wird parallel zum Bauleitplanverfahren der 
Genehmigungsantrag gemäß § 4 BImSchG erarbeitet. Es handelt sich um zwei Verfahren 
die auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen beruhen, so dass eine parallele 
Abarbeitung sehr ungünstig und zu Mehrarbeit führt. Da uns die Unterlagen des BImSchG-
Verfahrens als erstes Vorlagen und wir bereits eine erste Stellungnahme zur 
Vollständigkeitsprüfung abgegeben haben, gehen wir davon aus, dass die Anlagen (WEA) 
mit den Nebenanlagen rein nach den Vorgaben des BImschG-Verfahrens abgearbeitet 
werden und nur „nachrichtlich“ in die Bauleitplanung eingearbeitet werden. Nach Erlass von 
2017 wird die Kompensation pauschal ermittelt. Das betrifft die Fundamente, die Baugrube, 
die temporären Bauflächen, die Bodenlager, die Baustelleneinrichtungsflächen und die 
Rotormontageflächen.  
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Ich gehe davon aus, dass alle darüber hinaus gehenden Eingriffe über die Bauleitplanung 
geregelt (erfasst und bilanziert) werden. Dazu zählen u.a. Neuanlagen von Wegen und 
Straßen, Kranaufstellflächen, Ausbau von vorhandenen Wegen und Straßen, 
Schleppkurven, Temporäre Baustraßen mit Schotter, temporäre Baustraßen mit 
Baggermatten, Kabellegungen innerhalb des Windparkbereiches, Gewässerquerungen und 
Eingriffe in Knicks sowie Feldgehölze und Bäume. 
Wenn für beide Verfahren nur ein LBP eingereicht wird, muss klar erkennbar sein, welche 
Eingriffe und welcher Ausgleich für Anlagen nach BImSchG und welche für Eingriffe gelten, 
die über die Bauleitplanung ermöglicht werden. Eine tabellarische Darstellung wäre hilfreich. 
Aus einer Planzeichnung sollte die Zuordnung des Eingriffs zum jeweiligen Verfahren 
erkennbar sein.  

 

• Zu 6.1.2 Plangeltungsbereich: Südlich des Geltungsbereiches des B-Plan Nr. 6 grenzt 
der B-Plan Nr. 7 mit der Zweckbestimmung des Baus einer Freiflächensolaranlage an. 
Die Freiflächensolaranlage findet auch bei der restlichen Betrachtung kaum eine 
Beachtung, obwohl es zu erheblichen kumulativen Auswirkungen kommt.  

• Zu S 45 § 30: Es stimmt nicht, dass keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen sind. 
Knicks gehören in Schleswig-Holstein zu den gesetzlich geschützten Knicks.  

• Eine Ausnahme von dem Biotopschutz kann mit dem Nachweis eines geeigneten 
Ausgleichs in Aussicht gestellt werden.   

• Zu Tab. 15: Tabellen sind sehr gut, um wichtige Inhalte aus dem Text und den einzelnen 
Untersuchungen einfach darzustellen. Diese Tabelle ist allerdings verwirrend und sollte 
angepasst werden, da sie sich auf das gesamte Repoweringvorhaben bezieht. Eine 
solche Tabelle, die sich nur auf die Gemeinde Bälau bezieht, wäre sehr hilfreich. 

• Zur Landschaftsbildbewertung: Ich gehe davon aus, dass die Landschaftsbildbewertung 
als Teil der BImSchG-Genehmigung abgehandelt wird und damit die 
Ausgleichsermittlung über das BImSchG-Verfahren erfolgt und als Ersatzgeld geleistet 
wird. Eine erneute Landschaftsbildbewertung im Rahmen der Bauleitplanung ist damit 
unnötig.  

 
 
Artenschutz 
 
Auch im Hinblick auf den Artenschutz ist nicht ersichtlich, welche Bereiche im BImSchG-
Verfahren bereits abgedeckt wurden und welche durch die Bauleitplanung darüber hinaus 
geregelt werden.  
 
Ein gesonderter Artenschutzbericht inklusive Kartiermethodik- und Ergebnissen wird nicht 
erwähnt oder in Aussicht gestellt, ist aber unbedingt zu erarbeiten.  
Auch im LBP des Büros GFN gibt es keinen Artenschutzfachbeitrag. Der Avifaunistische 
Fachbeitrag und die Horstkartierung sind vor allem für das BImSchG-Verfahren relevant.  
Bezüglich der Zuwegung sind zusätzlich vor allem Angaben über Amphibien, Reptilien und 
Haselmäuse nötig.  
Für die Haselmaus wird anhand von vorhandenen Daten aus umliegenden Bereichen 
angegeben, dass der Eingriffsbereich eine hohe Bedeutung für die Haselmaus hat. Dem wird 
gefolgt. Es sind dementsprechend frühzeitig CEF-Maßnahmen zu planen und umzusetzen.  
Für Reptilien soll für den Bereich der Weihnachtsbaumplantage von einem Worst-Case-
Szenario ausgegangen werden. Hier sind, parallel zu Haselmaus, frühzeitig geeignete CEF-
Maßnahmen zu planen und umzusetzen. 
 
Die kumulative Wirkung dieses Vorhabens zusammen mit B-Plan Nr. 7 mit der 
Zweckbestimmung des Baus einer Freiflächensolaranlage, muss auch im Hinblick auf den 
Artenschutz thematisiert werden.  
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Die Auswirkungen der Zerschneidung von Lebensraum durch zusätzliche Straßen muss 
berücksichtigt werden. 
 
Die im LBP von GFN erarbeiteten Maßnahmen sind teilweise unvollständig in die 
Begründung des B-Plans Nr. 6 übernommen worden, beispielsweise bei der 
Bauzeitenregelung für Gehölzbrüter. Dies ist zu prüfen und anzupassen.  
 
Zu den artenschutzrechtlichen Erfordernissen und Vermeidungsmaßnahmen: 
 

• Maßnahmen für Amphibien fehlen vollständig und sind anhand der Ergebnisse der 
laufenden Kartierung und den Angaben des LBPs von GFN zu erarbeiten. 
 

• Bei der Besatzkontrolle der Reptilien sind mindestens drei Nachsuchen mit negativem 
Vorkommensnachweis zu erbringen, um ein weiteres Absuchen einstellen und 
Bauarbeiten auf der Fläche zulassen zu können. 
 

• Maßnahmen für Haselmäuse fehlen vollständig und sind zu erarbeiten.  
Die Haselmaus ist nicht nur bei Knickentfernungen, sondern auch bei 
Gehölzrückschnitten oder Bodenarbeiten in der Nähe von Gehölzen zu berücksichtigen.  

 

• Im Hinblick auf Fledermäuse ist die Bautätigkeit auf die helle Tageszeit zu begrenzen. 
 

• Im LBP von GFN wird für die Bodenbrüter eine Bauzeitenregelung vom 01.03. bis zum 
15.08. und für die Gehölzbrüter eine Bauzeitenregelung vom 01.03. bis zum 30.09. 
angegeben. Dies ist zu übernehmen, da auch hier Knicks betroffen sind und damit 
Brutstätten von Gehölzbrütern. Außerdem ist eine Vergrämung für Bodenbrüter mit in die 
Maßnahmen aufzunehmen, wie es auch im LBP von GFN vorgesehen ist.  

 

• Die Beleuchtung der Baustelle ist insektenfreundlich zu gestalten (max 2700 K, keine 
Ausleuchtung des oberen Halbraums, Einsatz von UV-Filtern).  

 
 

 
 
Städtebau und Planungsrecht: 
 
Die 3 neuen Repoweringanlagen befinden sich innerhalb des Vorranggebietes für 
Windenergie. Der Geltungsbereich liegt jedoch nicht vollständig innerhalb des 
Vorranggebietes, insofern ist die Aussage auf S. 52 der Begründung nicht ganz korrekt. 
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Teilfortschreibung zum Thema „Windenergie an Land“ des Landesentwicklungsplans 
Schleswig-Holstein -Fortschreibung 2021- Entwurf 2024: der 2. Entwurf liegt vor. 
 
Regionalplan 1998 für den Planungsraum I und Regionalplan Planungsraum III – 
Neuaufstellung, Entwurf 2023: der 2. Entwurf liegt vor und ist als sonstiges Erfordernis der 
Raumordnung zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Seite 2 von 2 

Seitens des Gewässerunterhaltungsverbandes sind folgende Auflagen bei der Verlegung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen und Bebauung im Bereich von Verbandsgewässern zu berücksichtigen: 

1. Gewässerunterkreuzungen mit Ver- und Entsorgungsleitungen müssen im geschlossenen
Verfahren durchgeführt werden. Ausnahmen sind mit dem Verband gesondert abzustimmen.

2. Ein beidseitiger Unterhaltungsschutzstreifen ist gem. Verbandssatzung (bei offenen Gewäs-
sern 5,0 m ab Böschungsoberkante, bei Rohrleitungen 3,0 m ab Leitungsachse gemessen) ist
von Bewuchs und jeglicher Bebauung (dazu zählen auch Aufschüttungen/Abgrabungen) freizu-
halten.

3. Bei der Unterkreuzung ist zur Gewässersohle (Ausbauzustand) bzw. Rohrsohle ein Abstand
von mindestens 1,50 m einzuhalten. Der von Leitungen frei zu haltende Bereich ergibt sich
darüber hinaus aus den o.a. Skizzen.

4. Die Unterkreuzung soll nach Möglichkeit im rechten Winkel erfolgen.

5. Gewässerkreuzungen sind vor Ort durch eindeutige, gut sichtbare und dauerhafte Hinweis-
schilder in der Flucht der Einfriedigung/der Böschungsoberkante zu kennzeichnen. Die Be-
schilderung darf die Gewässerunterhaltung nicht behindern. Sie bleibt Eigentum des jeweiligen
Leitungsbetreibers und ist durch diesen zu erhalten. Ein Verzicht auf die Beschilderung bedarf
der Zustimmung des Verbandes.

6. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem GLV Hzgt. Lauenburg unverzüglich und unaufgefor-
dert Bestandspläne und Bohrprotokolle der Gewässerkreuzungen auszuhändigen. Die Leitung
ist darin mit Höhenbezug zum unterkreuzten Gewässer in Lage und Längsschnitt darzustellen.

7. Die Haftung für künftige Schäden an der kreuzenden Leitung, die infolge unsachgemäßer Ver-
legung bzw. ursächlich einer Nichteinhaltung der hier formulierten Auflagen entstehen, wird von
den Verbänden abgelehnt.

8. Die Erhaltung sowie Unterhaltung von Kreuzungsbauwerken obliegen dem Baulastträger.

9. Der Beginn und das Ende der Baumaßnahme ist dem Gewässerunterhaltungsverband mitzu-
teilen.

10. Nach Beendigung der Nutzung bzw. des Betriebes ist die Leitung durch den Betreiber zurück-
zubauen. Der Rückbau ist dem Verband anzuzeigen.

Stand: 06.01.2025 
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    Dörpstraat 6a    23896 Walksfelde 

 

 
 
PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH 

 
Elisabeth-Haseloff-Str. 1 
23564 Lübeck 
 
 
 

 
Walksfelde, 19.06.2025 

 
P733   8. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung vorhaben-
bezogener Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Bälau 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange ist die Gemeinde Walksfelde um eine Stellungnahme zu obigen Planungen 
gebeten worden. 
Die Gemeinde Walksfelde ist durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
Aufstellung vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Bälau unmittelbar 
betroffen. Die Plangeltungsbereiche der o.g. Planungen befinden sich in Sichtweite der 
Gemeinde Walksfelde. Zudem gehen die Wirkungen der Windkraftanlagen aufgrund ihrer 
Größe unstrittig auf das Gemeindegebiet der Gemeinde Walksfelde über.  
 
Zunächst möchte ich festhalten, dass sich die Gemeinde Walksfelde bislang mit den 
vorhandenen und auch den gerade neu errichteten Windkraftanlagen arrangiert hat, 
obwohl innerhalb der Gemeinde Walksfelde auch diverse andere Stimmen zu hören 
waren. Allerdings steht die Gemeinde Walksfelde einem Repowering auf der 
vorhandenen Fläche in der derzeitig geplanten Form kritisch gegenüber. Eine 
Vergrößerung der Anlagen führt unweigerlich zu einer größeren Betroffenheit in der 
Gemeinde.  
 
Die massive Erhöhung der Anlagen um mehr als das 2,5-fache (!) zu den Altanlagen und 
nochmals mehr als 50 m zu den gerade neu errichteten Anlagen sorgt für eine deutliche 
Zunahme der von den Windenergieanlagen ausgehenden Nachteile, wie 
Geräuschkulisse, Schattenwurf, Infraschall, etc. Die nochmalige deutlich Erhöhung der 
neu geplanten Windkraftanlagen führt zu einer erdrückenderen Wirkung in den 
Nachbargemeinden; sie werden weithin sichtbar alles je Dagewesene überragen. Hinzu 
kommt, dass die geplanten Anlagen topografisch höher über NN liegen als die Gemeinde 
Walksfelde. Die geplanten Anlagen bilden auf diese Weise ein erdrückendes Element und 
bedeuten daher eine erhebliche Beeinträchtigung. Ich fordere daher zumindest eine 
Reduzierung der Höhe der geplanten Anlagen auf maximal die Höhe der gerade in Bau 
befindlichen Anlagen.  

Gemeinde Walksfelde 
Bürgermeisterin 
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Auf Grundlage der vorgelegten Planung wird der Geräuschpegel der Rotoren weiter als 
bisher in die Nachbargemeinden getragen, der Schattenwurf wird die umliegenden 
Gemeinden weitaus stärker treffen als bisher.  
Darüber hinaus gebe ich zu bedenken, dass der Windpark innerhalb der Flugroute 
verschiedener Großvögel liegt. Es ist nicht auszuschließen, dass es aufgrund der 
veränderten Höhe und der Sogwirkung der größeren Windradflügel zu vermehrten 
Kollisionsschäden mit Großvögeln, aber auch mit Fledermäusen kommen kann. 
Um die mögliche Gefahr der Tötung durch Rotorschlag zu reduzieren, ist die Höhe der 
Anlagen idealerweise beim Status Quo zu belassen; sie sollte maximal auf die Höhe der 
gerade in Bau befindlichen Anlagen begrenzt werden.  
 
Ganzheitlich betrachtet ergibt die vorgelegte Planung in der vorgelegten Form eine 
Schlechterstellung der Gemeinde Walksfelde, aber auch generell der im Umkreis der 
Anlagen lebenden Menschen und der Flora und Fauna, so dass die Gemeinde sich im 
jetzigen Planungsstadium gegen die Planung ausspricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
(Bürgermeisterin) 
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-· Sechseichener Weg 39. 23879 Mölln

PROKOM GmbH 
Elisabeth-Haseloff-Str. 1 
23564 Lübeck 

Per Mail 

Ihr Zeichen: 

Gemeinde Bälau 

Ihr Schreiben vom: 

08.05.2025 

unser Zeichen: 

2025-13-Bälau 

8. Änderung des Flächennutzungsplans und
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6
Bekanntmachung gern. §2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

• - bemängelt, dass die Ausschlussfrist für
Gehölzrikkschnitt/Rodung zum Schutz von Gehölzbrütern in den
Planungsunterlagen (BegründungNorentwurf zum oben
genannten Vorhaben) nicht näher konkretisiert wird. Eine
Ausschlussfrist vom 01.03. bis einschließlich 30.09. ist ein
sinnvoller und in vielen Vorhaben üblicher Zeitraum, in dem keine
Bäume oder Gehölze zurückgeschnitten oder gerodet werden

Mölln, 03.06.2025 

Landesgeschäftsstelle Schleswig­
Holstein 

Bereich Verbandsbeteiligung 

Tel. 04321 - 75 720 72 direkt 

Tel. 04321 - 75 720 60 

Fax 04321 -75 720 61 

BIC NOLADE21SHO 

Einwender:in 1
e



dürfen, um in Bäumen und Gehölzen brütende Vögel und ihre Nachkommen zu 
schützen. 

- fordert außerdem, dass die Reptilienschutzzäune schon Ende Februar
errichtetsein müssen, da bei warmer Witterung Reptilien auch schon im März
aktiv sein können.

behält sich Ergänzungen seiner Stellungnahme vor. 
bittet um Rückäußerung, wie über seine Stellungnahme befunden 

wur e sowie um weitere Beteiligung am Verfahren. 

Mit freundlichem Gruß 
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